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Checkliste Arbeitnehmerentsendung aus EU-/EWR-Staaten 

nach Österreich 

 

Die EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit (Art 39 Abs 1 EG-Vertrag) garantiert grundsätzlich jedem EU-Bürger das Ein-

gehen eines Beschäftigungsverhältnisses bei jedem in der EU niedergelassenen Unternehmen unter denselben 

Bedingungen wie ein Inländer. Die EU-Dienstleistungsfreiheit (Art 49 ff EG-Vertrag) gewährt einem EU-

Unternehmer das Recht, Leistungen mit Hilfe eigener Arbeitnehmer in einem anderen Mitgliedsstaat zu erbrin-

gen. Dazu werden Arbeitnehmer für einen projektbezogenen und zeitlich befristeten Einsatz in einen anderen 

EU-Mitgliedsstaat entsandt. 

 

1. Gewerberechtliche Voraussetzungen 

Bei einer grenzüberschreitenden Erbringung von Dienstleistungen müssen grundsätzlich die jeweiligen gewerbe-

rechtlichen Bestimmungen des EU-/EWR-Staates, in dem die Dienstleistung erbracht wird, eingehalten werden. 

 

Die gewerberechtlichen Bestimmungen sind in allen Ländern unterschiedlich und können bei den Außenhandels-

stellen der Wirtschaftskammer erfragt werden. Grundsätzlich ist keine Anmeldung bei der Gewerbebehörde not-

wendig. Für reglementierte Gewerbe (in der Gewerbeordnung aufgelistet, abrufbar unter 

http://www.bmwfj.gv.at/Unternehmen/Gewerbe/Documents/Liste%20reglementierte%20Unternehmenstätigkeiten.

pdf) ist jedoch ein Befähigungsnachweis nötig. Der Unternehmer kann sich die fachliche Qualifikation mittels 

einer EWR-Bescheinigung bestätigen lassen. 

 

Der Befähigungsnachweis entfällt für grenzüberschreitende Dienstleistungen, wenn 

 die gewerbliche Tätigkeit im Niederlassungsmitgliedstaat reglementiert ist oder 

 eine reglementierte Ausbildung vorliegt oder 

 der Dienstleister die gewerbliche Tätigkeit mindestens zwei Jahre während der vorhergehenden zehn 

Jahre im Niederlassungsstaat ausgeübt hat. 

 

Bei Tätigkeiten auf dem Gebiet von reglementierten Gewerben ist eine Anzeige über die Erbringung grenz-

überschreitender Dienstleistungen bzw. deren Kenntnisnahme durch das Bundesministerium für Wirtschaft, 

Familie und Jugend erforderlich. Diese Anzeige ist einmal jährlich zu erneuern, wenn das Unternehmen beab-

sichtigt, während des betreffenden Jahres in Österreich Dienstleistungen zu erbringen. 

 

Sobald eine gültige Anzeige über die Erbringung grenzüberschreitender Dienstleistungen erstattet wurde, ist das 

Unternehmen unter https://dlr.bmwfj.gv.at/Search/SearchCompany.aspx aufgelistet. 

 

Firmenbuchnummer: 328303z 

Firmenbuchgericht: LG Wels 
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2. Arbeitsmarktrechtliche Bestimmungen 

Entsendet ein Arbeitgeber mit Betriebssitz im EU-/EWR-Raum EU-/EWR-Bürger (ausgenommen Rumänen und 

Bulgaren) nach Österreich, sind keine arbeitsmarktbehördlichen Bewilligungen bzw. Bestätigungen erforder-

lich. Daher ist keine gesonderte Antragstellung durch den inländischen Arbeitgeber beim Arbeitsmarktservice 

erforderlich. Werden jedoch Rumänen, Bulgaren oder Drittstaatsangehörige entsandt, ist eine EU-

Entsendebestätigung erforderlich. 

 

Der ausländische Arbeitgeber hat aber alle zu entsendenden Arbeitskräfte aus EU-/EWR-Staaten oder der 

Schweiz nach Österreich spätestens eine Woche vor Arbeitsaufnahme bei der Zentralen Koordinierungsstelle 

des Bundesministeriums für Finanzen elektronisch anzumelden – Formular ZKO 3 bzw. ZKO 3a. 

 

Die Meldung muss folgende Punkte beinhalten: 

 Name und Anschrift des Arbeitgebers 

 Name des Beauftragten 

 Name und Anschrift des inländischen Auftraggebers (bzw. Generalunternehmers) 

 Name, Geburtsdatum, Sozialversicherungsnummer und Staatsangehörigkeit des nach Österreich ent-

sandten Arbeitnehmers 

 Beginn und voraussichtliche Dauer der Beschäftigung in Österreich 

 Die Höhe des Entgelts des einzelnen Arbeitnehmers 

 Ort der Beschäftigung in Österreich (auch andere Einsatzorte in Österreich) 

 Art der Tätigkeit und Verwendung des Arbeitnehmers 

 Sofern für die Beschäftigung der entsandten Arbeitnehmer im Sitzstaat des Arbeitgebers eine behördli-

che Genehmigung erforderlich ist, jeweils die ausstellende Behörde sowie die Geschäftszahl, das Aus-

stellungsdatum und die Geltungsdauer oder eine Abschrift der Genehmigung 

 Sofern die entsandten Arbeitnehmer im Sitzstaat des Arbeitgebers eine Aufenthaltsgenehmigung benö-

tigen, jeweils die ausstellende Behörde sowie die Geschäftszahl, das Ausstellungsdatum und die Gel-

tungsdauer oder eine Abschrift der Genehmigung 

 

Der Arbeitgeber kann einen Arbeitnehmer zum Beauftragten bestellen und diesem die Ausübung des Weisungs-

rechts gegenüber den entsendeten Mitarbeitern übertragen. Dieser hat eine Abschrift der Meldung mitzuführen. 

Hat aber der Auftraggeber dem Beauftragten keine Abschrift der Meldung ausgehändigt, so hat dieser Meldung 

bei der Zentralen Koordinierungsstelle des BMF zu erstatten. 

 

EWR-Bürger, die sich länger als drei Monate in Österreich aufhalten wollen, müssen dies – innerhalb von vier 

Monaten nach der Einreise – bei der zuständigen Niederlassungsbehörde anzeigen. Sie haben den Antrag auf 

Ausstellung einer Anmeldebescheinigung zu stellen. 

 

3. Arbeitsrechtliche Ansprüche 

Grundsätzlich gelten für Arbeitsverhältnisse entsandter Arbeitnehmer die Rechtsvorschriften des Entsende-

staates. Die Rechtsnormen der EU sehen allerdings zwingend vor, dass die Beschäftigungsbedingungen der 

entsandten Arbeitskraft in einigen Bereichen den Arbeitsbedingungen für vergleichbare Arbeitnehmer im 
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Beschäftigungsstaat, also den Bedingungen in Österreich entsprechen müssen, sofern das für den Arbeitneh-

mer von Vorteil ist. 

 

Grenzüberschreitend entsandte Arbeitnehmer haben gem. § 7 Abs 1 Z 1 AVRAG zumindest Anspruch auf das in 

Österreich kollektivvertraglich geregelte Entgelt. Weiters sind die geltenden Regelungen der Höchstarbeits- und 

der Mindestruhezeiten zwingend einzuhalten. Für die Dauer der Entsendung ist der üblich bezahlte Mindestjah-

resurlaub zu gewähren. Nach Beendigung der Entsendung behält der Arbeitnehmer den der Dauer der Entsen-

dung entsprechenden aliquoten Teil der Differenz zwischen dem österreichischen Urlaubsausmaß und dem Ur-

laubsausmaß im Entsendestaat. Ist das Urlaubsausmaß im Entsendestaat höher als in Österreich, so hat der 

entsandte Arbeitnehmer Anspruch auf das höhere Urlaubsausmaß. Die in Österreich geltenden Schutzbestim-

mungen (zB Bestimmungen über den Schutz von Kindern, Jugendlichen, Schwangeren und Müttern sowie Vor-

schriften über Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz) sind einzuhalten. 

 

4. Sozialversicherung 

Entsandte Arbeitskräfte bleiben nach den sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften des Entsendestaates 

versichert, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 Eine voraussichtliche Entsendedauer von maximal vierundzwanzig Monaten. 

 Die Arbeitnehmerin löst keine Arbeitskraft ab, deren Entsendezeit abgelaufen ist (Kettenentsendung). 

 Tätigkeit wird auf Rechnung des Entsendeunternehmens ausgeführt. 

 Der Unternehmer übt eine Geschäftstätigkeit im Entsendestaat aus. 

 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird vom zuständigen Sozialversicherungsträger des Entsendestaates 

die Bescheinigung A1 (Geltung der sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften des Entsendestaates) ausge-

stellt. Wenn diese nicht erfüllt sind, kommen die österreichischen Rechtsvorschriften über die soziale Sicherheit 

zur Anwendung. Die Bescheinigung A1 ist vom Dienstnehmer mitzuführen. 

 

5. Ertragssteuerliche Bestimmungen 

Ausländische Arbeitnehmer, die eine Arbeitserlaubnis von mehr als sechs Monaten haben, haben ab Beginn ihrer 

Tätigkeit den gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich und werden somit unbeschränkt steuerpflichtig gem. § 1 

Abs 2 EStG. Die Steuerpflicht erstreckt sich auf alle in- und ausländischen Einkünfte. 

 

Besteht in Österreich kein Wohnsitz und liegt kein gewöhnlicher Aufenthalt vor, so wird der Arbeitnehmer be-

schränkt steuerpflichtig gem. § 1 Abs 3 EStG. Die Steuerpflicht erstreckt sich auf die in § 98 EStG geregelten 

Einkünfte. Gem. § 98 Abs 1 Z 4 EStG unterliegen Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit, die im Inland ausgeübt 

oder verwertet werden, der beschränkten Einkommensteuerpflicht. 

 

Gem. Art 15 OECD-MA sind Bezüge aus nichtselbständiger Arbeit in jenem Staat zu besteuern, in dem die Tätig-

keit ausgeübt wird (Tätigkeitsortprinzip). Das Besteuerungsrecht verbleibt aber im Ansässigkeitsstaat, wenn fol-

gende Voraussetzungen erfüllt sind: 

 Der Empfänger der Vergütungen im Tätigkeitsstaat hält sich nicht länger als 183 Tage innerhalb eines 

Zeitraumes von 12 Monaten, der während des betreffenden Steuerjahres beginnt oder endet, auf und 
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 die Vergütungen werden von einem Arbeitgeber oder für einen Arbeitgeber gezahlt, der nicht im ande-

ren Staat ansässig ist, und 

 die Vergütungen werden nicht von einer Betriebsstätte getragen, die der Arbeitgeber im anderen Staat 

hat. 

 

6. Liste der mitzuführenden Unterlagen am Arbeitsort in Österreich 

 Abschrift der Meldung an die Zentrale Koordinationsstelle des BMF (ZKO 3, ZKO 3a) 

 Sofern in Österreich keine Sozialversicherungspflicht besteht, Unterlagen über die Anmeldung des Ar-

beitnehmers zur Sozialversicherung (Bescheinigung A1). 

 Das Entsendeunternehmen muss die Lohnunterlagen in deutscher Sprache am österreichischen Tä-

tigkeitsort bereithalten. Als Lohnunterlagen gelten neben dem Arbeitsvertrag und dem Dienstzettel alle 

Arbeitszeitaufzeichnungen, Lohnaufzeichnungen oder Lohnzahlungsnachweise des Arbeitgebers (zB 

Banküberweisungsbelege). 

 Bescheinigung über die Anzeige über die Erbringung grenzüberschreitender Dienstleistungen 

 

7. Haftungs- und Strafbestimmungen für österreichische Unternehmer bei Beschäfti-

gung von Arbeitnehmern aus anderen EU-Staaten 

Grundsätzlich haftet der Generalunternehmer als Bürge für Ansprüche auf das gesetzliche, durch Verordnung 

festgelegte oder kollektivvertraglich Entgelt der vom Subunternehmer eingesetzten Arbeitnehmer. Gem. § 7b 

Abs 9 AVRAG besteht das Risiko von Verwaltungsstrafen, wenn der Arbeitgeber aus dem EWR-Raum kommt. 

Werden die geforderten Meldungen vom Arbeitgeber oder vom Beauftragten nicht rechtzeitig erstattet oder erfor-

derliche Unterlagen nicht bereitgehalten, ist dies eine Verwaltungsübertretung und mit einer Geldstrafe bis zu 

EUR 726,00 bzw. im Wiederholungsfall von EUR 360,00 bis EUR 1.450,00 zu ahnden. 

 

Fehlt die Meldebestätigung oder eine erforderliche Entsende- oder Beschäftigungsbewilligung, liegt eine illegale 

Ausländerbeschäftigung nach § 28 AuslBG vor. Neben dem Auftraggeber ist auch der Auftragnehmer zu bestra-

fen. Die Strafsätze sind abhängig von der Anzahl der zu unberechtigt beschäftigten Ausländer. 

 

Bei der Erbringung von Bauleistungen haftet der Generalunternehmer für Abführung der Abgaben an österreichi-

sche Krankenversicherungsträger im Höchstausmaß von 20 % des geleisteten Werklohnes und zusätzlich für die 

vom Finanzamt einzuhebenden lohnabhängigen Abgaben im Höchstausmaß von 5 % des geleisteten Werkloh-

nes. 
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8. Formulare 

Bescheinigung A1 
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Formular ZKO 3 
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Formular ZKO 3a 
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Antrag auf Ausstellung einer Anmeldebescheinigung für EWR-Bürger 
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Anzeige über die Erbringung grenzüberschreitender Dienstleistungen in Österreich (physische Person) 
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Anzeige über die Erbringung grenzüberschreitender Dienstleistungen in Österreich (juristische Person) 
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Jährliche Erneuerung der Anzeige über die Erbringung grenzüberschreitender Dienstleistungen 

 

 


